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Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

11.09.2014 BV Uellendahl-Katernberg Entgegennahme o. B. 
 

Festsetzung der Überschwemmungsgebiete des Hardenberger Baches und des Deilbaches 

 

Grund der Vorlage 

Beteiligungsverfahren der Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Beschlussvorschlag 

Der Bericht wird ohne Beschluss entgegen genommen.  

 

Einverständnisse 

keine 

 

Unterschrift 

 

Walde 

 

Begründung 

Die Bezirksregierung Düsseldorf beabsichtigt die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 
entlang des Hardenberger Baches und des Deilbaches und hat die Stadt Wuppertal zur 
Stellungnahme bis Mitte Oktober 2014 aufgefordert.  

Die für ein hundertjährliches Hochwasserereignis berechneten Überschwemmungen entlang 
dieser Bachläufe sind auf Wuppertaler Stadtgebiet nur von geringem Umfang. Die nennenswert 
betroffenen Flächen sind in den beigefügten Kartenausschnitten ersichtlich. Die gesamten 
Beteiligungsunterlagen können im Internet unter  

http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/hochwasserschutz/Ueberschwemmungsgebiete.html  

eingesehen werden. 



  Seite: 2/2 

Da weder die Siedlungsentwicklung noch landschaftspflegerische Maßnahmen hiervon betroffen 
sind, wird die Stadt Wuppertal keine Bedenken vortragen. 

 

Demografie-Check 

Die demografische Entwicklung ist durch die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten nicht 
beeinflusst. Dies gilt im Besonderen für den vorliegenden Fall von geringer Bedeutung.  

 

Kosten und Finanzierung 

keine 

 

Zeitplan 

fristgerechte Abgabe der Stellungnahme bis Mitte Oktober 2014 

 

Anlagen 

Kartenausschnitte 
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